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Federführendes Amt Bauamt   
 Datum 06.04.2022 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 07.03.2022 zur Kenntnis 

Magistrat der Stadt Großalmerode 11.04.2022 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 28.04.2022 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 05.05.2022 beschließend 

 
Betreff: 
Beratung und Beschlussfassung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept 
(ISEK) „Großalmerode Südstadt“ im Rahmen des Förderprogramms Lebendige Zentren 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Endfassung des durch das Hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) anerkannten Integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zu Kenntnis. Das ISEK wird in der vorliegenden 
Endfassung (Stand: 05.04.2022) beschlossen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Zuwendungsantrag wurden die Gesamtkosten mit 3.370.000 € angegeben, verteilt auf 10 
Jahre. Die Gesamtsumme ist abhängig davon, welche Maßnahmen im Rahmen des ISEK 
gemeinsam mit den Beteiligten erarbeitet werden. Die Förderquote beträgt grundsätzlich 66,66% 
der förderfähigen Kosten. Je nach finanzieller Leistungsfähigkeit der Kommunen kann sich die 
Förderquote erhöhen oder vermindern. 
 
Sachdarstellung: 
Am 25.06.2020 hat die Stadtverordnetenversammlung die Erarbeitung des Integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) im Rahmen des städtebaulichen Förderprogramms 
„Lebendige Zentren“ beschlossen. 
Dieses wurde unter Mitwirkung der Beteiligten, sowie der Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
gemäß den Richtlinien des Landes Hessen und in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) erstellt. 
Das ISEK wurde am 01.03.2022 vom HMWEVW anerkannt und daraufhin entsprechend den 
Auflagen aus dem Anerkennungsbescheid überarbeitet (u.a. Erläuterung des Beitrags zu 
Klimaschutz- und Klimaanpassung bei jeder Maßnahme). 
Es dient somit in der nun vorliegenden Endfassung als Grundlage zur Durchführung der 
Maßnahmen des Programms Lebendige Zentren. 
 
 
 
 
 T h o m s e n 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 
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1. ISEK_Endversion 
https://akpplanung.sharepoint.com/:b:/g/EfG6HeSfeidMj6CzfETOfBwBWXYIXs2_PIrAyHB64A
ERJg?e=6h7o57 

 




